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Einladung 

05. ordentliche öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Hauptausschusses der 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Luckenwalde - Wahlperiode 2008 - 2014 

 
 
Sitzungstermin: Dienstag, 07.04.2009 
Sitzungsbeginn: 18:00 Uhr 
Sitzungsort: Stadt Luckenwalde, Markt 10, Sitzungssaal, 14943 Luckenwalde 

Tagesordnung:  

 

I. ÖFFENTLICHER TEIL:  

 1.  Eröffnung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der 
Anwesenheit 

 

 2.  Einwohnerfragestunde  
 3.  Einwendungen gegen die Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung 

vom 10.03.2009 
 

 4.  Feststellung der Tagesordnung  
 5.  Beschlussvorlagen  
 5.1.  Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Luckenwalde zur Ladenöffnung 

aus besonderem Anlass 
B-5054/2009 

 5.2.  Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben B-5064/2009 
 6.  Anträge  
 6.1.  Nutzung des Bundesprogramms Kommunal-Kombi in der Stadt 

Luckenwalde - Einsatz von Bürgerhelfern 
A-5003/2009 

 7.  Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung der nächstfolgenden Sitzung  
 8.  Behandlung der Anfragen von Ausschussmitgliedern  
 9.  Informationen der Verwaltung  
 10.  Informationen der Ausschussvorsitzenden  

 

II. NICHT ÖFFENTLICHER TEIL:  

 11.  Einwendungen gegen die Niederschrift des nicht öffentlichen Teils der 
Sitzung vom 10.03.2009 

 

 12.  Feststellung der Tagesordnung  
 13.  Bericht LWG mbH  
 14.  Beschlussvorlagen  
 14.1.  Grundstücksankauf B-5049/2009 
 14.2.  Grundstücksankauf B-5058/2009 
 14.3.  Grundstücksankauf B-5050/2009 
 14.4.  Grundstücksankauf B-5059/2009 
 14.5.  Grundstücksverkauf B-5063/2009 
 14.6.  Vergabe Merkzeichen Bodenmosaik Stadtgrundriss 1794 B-5053/2009 
 14.7.  Vergabe der Leistung "Lieferung und Einbau - Fenster Vordergebäude" 

Poststr. 20 
B-5057/2009 

 14.8.  Vergabe der Leistung "Lieferung und Einbau - Fenster Hintergebäude" 
Poststr. 20 

B-5060/2009 
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 14.9.  Ratenzahlung B-5065/2009 
 15.  Anträge  
 16.  Anträge zur Aufnahme in die Tagesordnung der nächstfolgenden 

Sitzung 
 

 17.  Behandlung der Anfragen von Ausschussmitgliedern  
 18.  Informationen der Verwaltung  
 19.  Informationen der Ausschussvorsitzenden  

 
 
Die Einberufung zur Sitzung erfolgte gemäß § 44 Absatz 1 Kommunalverfassung des Landes 
Brandenburg. 
Die Tagesordnung wurde gemäß § 35 Absatz 1 Satz 1 i. V. m. § 50 Absatz 4 Satz 1 
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg festgesetzt. 
 
Fritz Lindner 
Stellvertretender Ausschussvorsitzender 
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2009-03-26 

Einladung 
03. ordentliche öffentliche Sitzung des Ortsbeirates Kolzenburg - Wahlperiode 2008 - 2014 

 
 
Sitzungstermin: Dienstag, 14.04.2009 
Sitzungsbeginn: 19:30 Uhr 
Sitzungsort: Gasthaus "Zum Eichenkranz", Unter den Eichen 1, 14943 Luckenwalde/OT  
  Kolzenburg 

Tagesordnung:  

 1.  Eröffnung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und 
der Anwesenheit 

 

 2.  Einwendungen gegen die Niederschrift der Sitzung vom 
09.02.2009 

 

 3.  Feststellung der Tagesordnung  
 4.  Beschlüsse  
 4.1.  Ordnungsbehördliche Verordnung der Stadt Luckenwalde 

zur Ladenöffnung aus besonderem Anlass 
B-5054/2009 

 4.2.  Arbeitsplan des Ortsbeirates  
 5.  Gespräch mit Vertretern Verein Kolzenburg e. V. und FFw  
 6.  Informationen des Ortsbeirates  
 6.1.  Wahlen im Jahr 2009  
 7.  Anfragen der Einwohner  

 
Die Einberufung zur Sitzung erfolgt gemäß § 34 Absatz 1 i. V. m. § 46 Absatz 5 Kommunalverfassung 
des Landes Brandenburg. 
Die Tagesordnung wurde gemäß § 35 Absatz 1 Satz 1 i. V. m. § 46 Absatz 5 Kommunalverfassung 
des Landes Brandenburg festgesetzt. 
 
Nikola Gerlach 
Ortsvorsteherin 
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Versteigerung von Fundsachen 
 

Gemäß § 980 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) in der zurzeit gültigen Fassung wird hiermit 
öffentlich bekannt gegeben, dass am 
 

Mittwoch, dem 06. Mai 2009, 
 

eine öffentliche Versteigerung von Fundsachen stattfindet. Ab 16:00 Uhr werden auf dem Hof der 
Theaterstr. 16d 35 Fundfahrräder, diverse Kleinfundgegenstände aus dem Stadtgebiet und aus dem 
Freizeitbad Fläming-Therme meistbietend versteigert bzw. veräußert. 
 
Die ersteigerten Gegenstände werden nur gegen Bargeld abgegeben. 
 
Eine Liste der zur Versteigerung kommenden Fundsachen liegt vom 09. bis zum 30. April 2009, 18:00 
Uhr im Ordnungsamt, Zimmer 101 in der Theaterstr. 16d in Luckenwalde zur Einsichtnahme aus. 
Empfangsberechtigte werden gemäß § 980 BGB aufgefordert, Rechte an den Fundsachen bis 
einschließlich 30. April 2009, 18:00 Uhr beim Ordnungsamt geltend zu machen. Die zu ersteigernden 
Gegenstände können am 06. Mai 2009, ab 15:30 Uhr auf dem Hof der Theaterstr. 16d besichtigt 
werden. 
 
Luckenwalde, 20. März 2009 
 
Herzog-von der Heide 
Bürgermeisterin 
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Öffentliche Bekanntmachung 
über die öffentliche Auslegung und Einsichtnahme de r Bodenrichtwertkarte Landkreis Teltow-
Fläming, Stand 01.01.2009 gemäß § 11 Absatz 5 der V erordnung über die Gutachterausschüsse 
für Grundstückswerte (Gutachterausschussverordnung- GAV) vom 29. Februar 2000 (GVBl. II S. 
61), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnun g vom  24. September 2004 (GVBl. II S. 818) 

  
Die Bodenrichtwertkarte für den Landkreis Teltow-Fläming, Stand 01.01.2009, liegt bis  
 
zum   30. April 2009 
 
in der   Stadtverwaltung Luckenwalde 
   Bürgerinformation im Rathausfoyer 
   Markt 10, 14943 Luckenwalde 
 
für jedermann zur Einsicht aus. Die Einsicht kann während der Öffnungszeiten  
Montag, Dienstag  08:00 - 16:00 Uhr  
Mittwoch   08:00 - 15:00 Uhr 
Donnerstag   08:00 - 18:00 Uhr 
Freitag   08:00 - 12:00 Uhr  
Samstag, 03.04.2009  09:00 - 11:00 Uhr 
 
ausgeübt werden. 
  
Nach dem Auslegungszeitraum kann in der 
 
   Geschäftsstelle des Gutachterausschusses  
   im Landkreis Teltow-Fläming 
   Am Nuthefließ 2, 14943 Luckenwalde 
 
Auskunft über die Bodenrichtwerte im Landkreis Teltow-Fläming verlangt werden. 
  
Luckenwalde, 19.03.2009 
  
Herzog-von der Heide 
Bürgermeisterin 

 
 
 
 



Amtsblatt  31. März 2009      Nummer 07 - Seite 8 
für die Stadt Luckenwalde 

 
Amt für Kataster und Vermessung des Landkreises Teltow-Fläming: 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung  
Offenlegung Liegenschaftskataster 

 
In den Gemarkungen der Stadt Luckenwalde: Luckenwalde, Frankenfelde und Kolzenburg  wurden 
Arbeiten zur Qualitätsverbesserung des Liegenschaftskatasters durch den Landkreis Teltow-Fläming, 
vertreten durch das Kataster- und Vermessungsamt, durchgeführt. 
Diese Arbeiten waren erforderlich, um die Qualität des Liegenschaftskatasters als öffentliches 
raumbezogenes Basisinformationssystem sicherzustellen. 
Aufgrund von Aktualisierungen der Bestandsdaten, wie z.B. Nutzungsarten, Lagebezeichnungen und 
Hausnummern, wurde das Automatisierte Liegenschaftsbuch (ALB) und die Automatisierte 
Liegenschaftskarte (ALK) fortgeführt. Weiterhin wurde die ALK mit allen bisher nicht dargestellten 
Gebäuden vervollständigt. Diese Gebäudedaten wurden aus Luftbildern abgeleitet.  
Gemäß § 12 Abs. 2 des Gesetzes über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster im 
Land Brandenburg (Vermessungs- und Liegenschaftsgesetz-VermLiegG) vom 28.11.1991 in der 
Fassung vom 19.12.1997 (GVBl.I/98, [Nr. 01], S.2), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
28.06.2006  (GVBl.I/06, [Nr. 07], S.74, 76) ist die Neueinrichtung und Fortführung des 
Liegenschaftskatasters den Eigentümern, Nutzern- und Erbbauberechtigten bekanntzugeben.  
Bei Neueinrichtung und umfangreichen Fortführungen kann die Bekanntgabe nach § 12 Abs.4 
VermLiegG durch Offenlegung erfolgen. 
 
Die Offenlegung erfolgt beim  

Landkreis Teltow-Fläming im Kataster- und Vermessun gsamt,  
14943 Luckenwalde, Am Nuthefließ 2, Raum C-7-206, i n der Zeit  
vom 20. April 2009 bis 19. Mai 2009 

 
zu folgenden Dienststunden: Montag und Dienstag: 9.00 12.00 und 13.00-15.00 Uhr, 
 Donnerstag: 9.00-12.00 und 13.00-17.30 Uhr,  
 Freitag: 9.00-12.00 Uhr. 
 
Nachfragen bitte unter der Rufnummer 03371/ 6084268 (Frau Visser).  
 
Das Automatisierte Liegenschaftsbuch und die Automatisierte Liegenschaftskarte gilt als von Ihnen 
anerkannt, wenn nicht innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Einwendungen erhoben werden. 
Einwendungen sind schriftlich oder zur Niederschrift unter der oben angegebenen Anschrift 
einzulegen.  
 
Im Auftrag 
 
A. Thätner 
amt. Amtsleiterin  
 


